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Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Maximilian Kéllner, MA, Genossinnen und Genossen
haben am 2. September 2022 unter der Nr. 12080/J an mich eine schriftliche
parlamentarische Anfrage betreffend Entwicklung eines 6sterreichischen

Sportstattenentwicklungsprogramms gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

ZudenFragen1,2,3und?7:
e Wie weit ist das Sportstéttenentwicklungsprogramm fortgeschritten? Wann ist mit
einer Fertigstellung/Veréffentlichung zu rechnen?
e Auf welchen Zeitraum soll sich das Sportstéttenentwicklungsprogramm beziehen?
e  Wer wurde bzw. wird in die Entwicklung des Programms eingebunden?
* Inwieweit arbeitet das Bundesministerium fiir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und

Sport mit den Bundesldndern und Gemeinden zusammen?

Das Sportstattenentwicklungsprogramm bildet die strategische Grundlage fiir kiinftige
Entwicklungen im Sportinfrastruktur-/Sportstattenbereich (bedarfsgerechte bauliche
Sportinfrastruktur und der damit verbundene 6ffentliche Finanzmitteleinsatz).
Entscheidend ist dabei das Zusammenwirken des Bundes, der Lander und der Gemeinden,

insbesondere im Hinblick auf die verfassungsmafige Zustandigkeit der Lander fir den
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Sport (Artikel 15 ff. B-VG). Die Aufgabe des Bundes im Zusammenhang mit dem
Sportstattenentwicklungsprogramm stiitzt sich auf die Moglichkeit, Projekte oder
MalRnahmen im gesamtdOsterreichischen, nationalen Interesse zu unterstitzen (§ 14

Bundes-Sportforderungsgesetz).

Das Bundesministerium fiir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport (BMKOS) sieht
dabei insbesondere die Umsetzung einer digitalen (Spitzen-)Sportanlagen-Datenbank als
evidenzbasierte Grundlage fiir die Erstellung des Sportstattenentwicklungsprogramms.
Konkrete Ziele, die mit der Umsetzung einer umfassenden 6sterreichweit einheitlichen
digitalen Sportanlagen-Datenbank verfolgt werden, liegen im gesellschafts- bzw.
sportpolitischen Bereich (beispielsweise Anzahl und Ausrichtung von Sportstatten im
Zusammenhang mit Klimazielen und CO;-Bilanzen, Barrierefreiheit und Sanierungsbedarf,
Fokus auf bestimmte Sportarten/sportpolitische Schwerpunkte) sowie bei der
strategischen Sportstattenplanung und -forderung auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene (Funktionalitdt von Sportstatten — enge Verkniipfung mit gesellschaftspolitischem
Nutzen, Ermittlung Neubau-, Sanierungsbedarfe und -umfange, Férderung und
Darstellung der transparenten Verteilung von Fordermitteln, Verteilung/Standortwahl der
Sportstatten abhangig von Nutzen, Synergien und optimaler Auslastung der einzelnen
Anlagen). Dariiber hinaus kann die Datenbereitstellung auch bei internationalen
Anfragen — u.a. Sportstattenbestand im Rahmen der Europédischen IMPALA (Infrastructure

of Physical Activity in the Local Arena) Leitlinien bedient werden.

Auf Basis des Beschlusses der Landessportreferent:innenkonferenz vom 7./8. Oktober
2021 in Bregenz und des im Juni 2022 durchgefiihrten Workshops des BMKOS und des
Osterreichischen Instituts fiir Schul- und Sportstattenbau (OISS) unter Teilnahme von
Verantwortlichen aller Bundeslander wurde eine grundsatzliche Einigung iber die
Erstellung einer digitalen Sportanlagen-Datenbank erzielt. Die Kostenlibernahme der
Ersterhebung sowie der Back- und Frontinvestitionen ist durch das BMKOS, die der

laufenden Kosten (Wartung, Aktualisierung etc.) durch die Lander beabsichtigt.

Voraussetzung fir die Umsetzung ist ein Bekenntnis aller Bundeslander zur Datenbank als
Steuerungstool fiir Bund, Lander und Gemeinden. In einem nachsten Schritt sind die
Bundeslidnder gefordert, konkrete Umsetzungsschritte zu abzuklaren und dem BMKOS

darzulegen.

In die Planungen waren neben den Bundeslandern auch die Vertreter:innen der
relevanten Organisationen im Sport (Sport Austria, 00C, OPC, BSG, OISS etc.) einbezogen.

Die Beratungen werden auf der Landessportkonferenz am 17./18. November 2022

2von4

www.parlament.gv.at



11776/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung 3von5

fortgesetzt. Die Festlegung der strategischen Ausrichtung (Zielsetzung, Inhalt, Umfang
etc.) wird mit und in der fur Sportangelegenheiten zustandigen Sektion Il meines Ressorts
abgestimmt. In die weiteren Planungen werden in der Folge auch Expert:innen u.a. aus

Gemeinden sowie den Bundes-Fachverbanden zugezogen werden.

Da fir die Erstellung des Sportstattenentwicklungsprogramms die Sportstatten-Datenbank
ein Erfordernis darstellt, ist die Fertigstellung des strategischen

Sportentwicklungsprogrammes in der nachsten Legislaturperiode zu erwarten.

Zu Frage 4:
e Welche Auswirkungen hatte bzw. hat die Corona-Pandemie auf das

Sportstdttenentwicklungsprogramm?

Zum einen hat die COVID-19-Pandemie die notwendigen Prozesse verlangsamt, zum
anderen aber auch neue Erkenntnisse und Sichtweisen insbesondere beziiglich
Trainingsinfrastruktur gebracht. Dies betrifft gerade die Nachwuchskompetenzzentren,
Olympiazentren und Spezialmodelle, welche alle in der gesamtoésterreichischen

Bedeutung gesehen werden.

Zu den Fragen 5 und 8:
e |nwieweit soll das Programm Einfluss auf den ,Zentrenansatz” (Olympia-,
Bundesleistungszentren) haben?
o Wie ist die Gewichtung im Sportstdttenentwicklungsprogramm in Bezug auf

Spitzen- und Breitensport ausgelegt?

Im ersten Schritt sollen 6sterreichweit alle Sportstatten/Sportanlagen mit Fokus auf den
Nachwuchs-, Leistungs- und Spitzensport erfasst werden. Konkret sind dies Wettkampf-
und Trainingsstatten fir alle Leistungs- und Altersklassen mit dem Ziel des Heranfiihrens
an den Spitzensport auf Basis der Definitionen Leistungs- und Spitzensport bzw.
Spitzensportler:innen gemafl BSFG 2017. Im Zuge dessen wird der ,Zentrenansatz” sehr
wohl mitberiicksichtigt - Konnex Sportstdtten, Bundes-/Landes-Leistungszentren bzw.
Bundes-/Landes-Stiitzpunkte, Nachwuchskompetenzzentren/Spezialeinrichtungen,

Olympiazentrum, ...)

Die Sportstatten/Sportanlagen werden zumeist nicht ausschlieRlich durch Spitzen-
sportler:innen genutzt, womit ein gewisser Anteil auch dem Breitensport zur Verfligung

steht. Eine konkrete Schatzung der Gewichtung liegt nicht vor.
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Zu Frage 6:
e Wie wird die immer wieder auftauchende Forderung nach einem multifunktionalen
Nationalstadion in Wien behandelt/gelést?

Eine allfdllige Entscheidung bezliglich eines Projekts ,,multifunktionales Nationalstadion”
hat unter Berlcksichtigung der zuvor bereits angesprochenen Kompetenzverteilungen im
Sport, der budgetaren Mittel sowie der Moglichkeiten des zustandigen Bundes-
Sportfachverbandes (OFB) zu erfolgen. Insbesondere bedarf ein Projekt wie das

Nationalstadion in Wien eines Grundsatzbeschlusses der Stadt Wien.

Zu Frage 9:
* Macht das Programm eine Evaluierung und allfdllige Neuordnung des

Finanzierungsschliissels notwendig? Wenn ja, in welcher Gr68enordnung?
Dazu konnen derzeit noch keine konkreten Aussagen getroffen werden.

Zu Frage 10:
e Welche Rolle spielen Sonderprojekte und Sonderbudgets in Hinblick auf Osterreich

als Austragungsort fiir SportgrofSereignisse?

Im Hinblick auf die Schaffung moderner Rahmenbedingungen und professioneller
Infrastruktur u.a. zur Etablierung Osterreichs als Gastgeberland von SportgroR-
veranstaltungen und als Basis der Weiterentwicklung unserer Athlet:innen werden
»Sonderprojekte” mit spezieller Themenstellung und Fokus auf die Zielsetzungen des
jeweiligen Regierungsprogramms in enger Abstimmung mit der politischen Ebene, den
Verantwortlichen der Bundesldnder/Gemeinden sowie den betroffenen Bundes-

Fachverbanden bearbeitet und im Sinne des 6sterreichischen Sports bewertet.

Mag. Werner Kogler

4von4

www.parlament.gv.at



BUNDESMIMISTERIUM FUR KUMNST,
KULTUR, OFFENTLICHEN DIENST
UND SPORT

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Kunst, Kultur, éffentlichen Dienst und Sport

Datum/Zeit

2022-11-02T18:24:24+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2099471880

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

www.parlament.gv.at

von 5



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-11-03T09: 36: 13+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-11-02T18:24:24+0100
	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-11-03T09:36:13+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




